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Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag den Anpassungen der Satzung über die 
Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben im Landkreis Neuwied zuzustimmen. 
 

2. Der Kreisausschuss empfiehlt dem Kreistag den Anpassungen der Satzung über die 
Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gesetz zur Neuregelung der Leistungen an 
Asylbewerber zuzustimmen. 
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Anpassung der Satzungen über die Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben im 
Landkreis Neuwied sowie die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gesetz zur 
Neuregelung der Leistungen an Asylbewerber 
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Sachdarstellung: 
 
Aufgrund einiger rechtlicher Änderung, wie beispielsweise die Einführung des 
Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist die Anpassung der Delegationssatzungen notwendig. 
 
In den beigefügten Synopsen sind jeweils die aktuellen Satzungen und der Entwurfstext 
gegenübergestellt, der mit den Verbandsgemeindesverwaltungen und der Stadtverwaltung 
Neuwied abgestimmt wurde. Der Vorlage wurde am 19.08.2020 durch den Sozialausschuss 
einstimmig zugestimmt. Die Vorlage an den Kreistag ist für den 28.09.2020 vorgesehen. 
 
 
 
 
Achim Hallerbach 
Landrat 
 
 
Anlagen: 

1. Synopse Satzung über die Wahrnehmung von Sozialhilfeaufgaben im Landkreis Neuwied  
2. Synopse Satzung über die Wahrnehmung von Aufgaben nach dem Gesetz zur 

Neuregelung der Leistungen an Asylbewerber 

 
 
 


	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Fauswirkung
	Anlage

